
Der BU-Professor und 
seine
die Leistungen der 
Versorgungsträger



Die leistungsfallbezogene
BU-Beratung

Ausgangssituation:
Die möglichen BU-Eintrittsszenarien ergeben einen 
unterschiedlichen AbsicherungsBedarf für das 
exiztentiel notwendige Einkommen bis zum und ab 
dem Altersrentenbeginn



Geeignete persönliche BU-
EintrittsSzenarien
führen zur optimalen
BU-Absicherung

Welches finanzielles 
Restrisiko (= von mir 

zu leistende 
Restarbeitskraft) will 
ich für den Fall einer 

möglichen BU 
eingehen? 

Gehe ich von 
Versorgungsträger-

leistungen, wie z.B. einer 
halben EM-Rente aus?

Gehe ich von 
einer 

verbliebenen 
Restarbeitskraft 

nach 
eingetretener BU 

aus?

Will ich nach einer 
eingetreten BU 

angestellt, freiberuflich 
oder selbständig tätig 

sein? Welche finanziellen 
Auswirkungen hätte 

dies?

Welches notwendigerweise 
zu erzielendes Einkommen 
nach einer BU will ich mir 
noch zumuten, um nicht in 
der Altersarmut zu landen?











Die leistungsfallbezogene BU-
Beratung; auch nach eingetretener 

BU
für Mitglieder in der GRV







Eine eingetretene Berufsunfähigkeit und ihre immensen finanziellen Folgen (Mitglieder GRV)

Rest-
arbeitskraft



Erwerbsminderungs-
rente und/oder 
Restarbeitskraft

= mittelfristig

Erwerbsminderungs-
rente geht in die 
Altersrente über 

und/oder
Rentenanwartschaft aus 

Arbeitskraft
= langfristig

= kurzfristig



Restarbeitskraft/
EM-Rente

1. Lücke (mittelfristig): Zu geringes Einkommen bis zur 
Altersrente

1. Lösung: BU-Rente in Verbindung mit Restarbeitskraft und 
ggf. halber EM-Rente

2. Lücke (langfristig): Zu geringe Altersrente
nach eingetretener BU

Bisherige Rentenansprüche und ggf. zukünftige aus  
Restarbeitskraft.

2. Lösung: Zusätzlicher Altersversorgungsaufbau nach 
eingetretener BU ergänzend zu den bisherigen 

Rentenansprüchen (Versorgungsträger).
.

3. Lücke (Inflationslücke): Kaufkraftverlust durch Inflation 
nach eingetretener BU bis zum Lebensende

1. Lösung: Garantierte Rentensteigerung der BU-Rente in 
Abhängigkeit von den Steigerungen der Restarbeitskraft.

2. Lösung: Steigende Entnahmen im Alter in Höhe der 
Inflation (Kaufkrafterhalt) 

1. Lücke 2. Lücke

Eine eingetretene Berufsunfähigkeit und ihre immensen 
finanziellen Folgen (GRV, GKV)

Altersrente (GRV)1.-6. Woche 7.-78. Woche

3. Lücke3. Lücke



BU-EintrittsSzenarien
Mitglieder in der GRV

Eintritt der BU  
ohne weiteres 
Einkommen

Eintritt der BU mit Bezug 
einer 

½-EM-Rente und ggf. mit 
Restarbeitskraft

Eintritt der BU  
nur mit 

Restarbeitskraft



Szenarien nach einer 
eingetretenen BU
Mitglieder in der GRV

Notwendiges Einkommen
zum Leben

Notwendiges Einkommen
Im Alter

Risiko-SchutzVermögens-
verbrauch

institutioneller
Absicherung

Keine
EM-Rente

1/1-EM-Rente/
100% BU-Rente

1/2-EM-Rente
(nur GRV)

BU-Rente
zum Leben

BU-WeiterSparSchutz
BU-WeiterSparBooster

BU-NeuSparSchutz

Dread-Disease,
Pflege, etc.

Rentenanwartschaft
aus:

1/2-EM-Rente
(nur GRV)

1/1 EM-Rente/
100% BU-Rente

Keine
EM-Rente

Vorhandenes Einkommen
Im Alter aus

Vorhandenes Einkommen
Zum Leben

34% vom 
Brutto
(EM-Rente)

17% vom 
Brutto

34% vom 
Brutto (EM)

17% vom 
Brutto 

und ggf. Einkommen aus 
Restarbeitskraft

Bisher erworbene
Rentenanwartschaft
Achtung:
Volle GKV/PKV-Beiträge
auf die BU-Rente;
Lösung; verspflichtig 
angestellt > geringfügig
beschäftigt

und ggf. Rentenanwartschaft 
aus (Rest)Arbeitskraft
(GRV: 34,- € Rente je Arbeitsjahr und 
Durchschnittseinkommen (derzeit
40.551,- €)

Achtung nach BU-Eintritt:
ohne EM-Rente und ohne Restarbeits-

Kraft oder bei 100% BU-Rente vom 
Versorgungswerk volle GKV- und 

Pflegebeiträge
auf die BU-Rente.

Bei Freiberuflern und Selbständigen
voller GKV-Beitrag auf die 

Restarbeitskraft, sofern nicht in der PKV.



Die realistische 
leistungsfallbezogene

BU-Beratung:
für Mitglieder in der GRV



1/2 –EM-Rente (ca. 17% Brutto)
+ 0-25% Brutto-Restarbeitskraft
= insgesamt bis zu 40% v. Brutto

Empfehlung:
20-30% Brutto-Restarbeitskraft

Mögliches Ausgangsszenario (GRV-Mitglieder)

Fehlendes Einkommen
aus Arbeitskraft

Mögliche Risikogrenze (GRV-Mitglieder)
1/1-EM-Rente

(ca. 34% vom Brutto)
Ohne Restarbeitskraft

Fehlendes Einkommen
aus Arbeitskraft

Volle EM-Rente geht in Altersrente über

Halbe EM-Rente geht in die Altersrente über 
+ zusätzliche Rentenanwartschaften

(i.d.R. aus Restarbeitskraft)



Realistische Szenarien nach 
einer eingetretenen BU;
Mitglieder in der GRV

Notwendiges Einkommen
zum Leben

Notwendiges Einkommen
Im Alter

Risiko-SchutzVermögens-
verbrauch

institutioneller
Absicherung

BU-Rente
zum Leben

BU-WeiterSparSchutz
BU-WeiterSparBooster

BU-NeuSparSchutz

Dread-Disease,
Pflege, etc.

Rentenanwartschaft
aus bestehender und:

Vorhandenes Einkommen
Im Alter aus

Vorhandenes Einkommen
Zum Leben

Achtung nach BU-Eintritt:
ohne EM-Rente und ohne Restarbeits-

Kraft oder bei 100% BU-Rente vom 
Versorgungswerk volle GKV- und 

Pflegebeiträge
auf die BU-Rente.

Bei Freiberuflern und Selbständigen
voller GKV-Beitrag auf die 

Restarbeitskraft, sofern nicht in der PKV.

Brutto-Restarbeitskraft (RAK)
EM-Rente + ggf.
Brutto-Restarbeitskraft (RAK)

Geringe Risikotoleranz: 20% RAK
Mittlere Risikotoleranz: 30% RAK
Hohe Risikotoleranz: 40% RAK*

Empfehlung: mit finanz. Spielraum:
geringe bis mittlere R.: 20%-30% RAK
Mittlere bis hohe R.: 30-40% RAK*

* nur wenn kein weiterer Sparvertrag
finanziell möglich ist; ggf. alte
Sparverträge überprüfen)

Restarbeitskraft
1/2-EM-Rente + 
Restarbeitskraft

½-EM-Rente (ca. 17% v. Brutto)
ggf. zzgl. 
Restarbeitskraft
(insgesamt bis zu 40% v.  Brutto)

Mögliche Risikogrenze:
volle EM-Rente
(ca. 34% v. Brutto)



Die leistungsfallbezogene
BU-Beratung:

für Mitglieder in Versorgungswerken







Versorgungswerk für 
Ärzte



Eine eingetretene Berufsunfähigkeit und ihre immensen finanziellen Folgen (Versorgungswerk)

100% BU =
sehr
unwahr-
scheinlich



Restarbeitskraft
= mittelfristig

Bisherige 
Rentenanwartschaft und 

hinzukommende aus 
Restarbeitskraft

= langfristig= kurzfristig



Restarbeitskraft

1. Lücke (mittelfristig): Zu geringes Einkommen bis zur 
Altersrente

1. Lösung: BU-Rente in Verbindung mit Restarbeitskraft

2. Lücke (langfristig): Zu geringe Altersrente
nach eingetretener BU

Bisherige Rentenansprüche und ggf. zukünftige aus  
Restarbeitskraft.

2. Lösung: Zusätzlicher Altersversorgungsaufbau nach 
eingetretener BU ergänzend zu den bisherigen 

Rentenansprüchen (Versorgungsträger).
.

Inflationslücke: Kaufkraftverlust durch Inflation nach 
eingetretener BU bis zum Lebensende

1. Lösung: Garantierte Rentensteigerung der BU-Rente in 
Abhängigkeit von den Steigerungen der Restarbeitskraft.

2. Lösung: Steigende Entnahmen im Alter in Höhe der 
Inflation (Kaufkrafterhalt) 

1. Lücke 2. Lücke

Eine eingetretene Berufsunfähigkeit und ihre immensen 
finanziellen Folgen (Versorgungswerk, GKV)

Versorgungswerkrente1.-6. Woche 7.-78. Woche

3. Lücke3. Lücke



Eintritt der BU  
ohne weiteres 
Einkommen

Eintritt der BU  
mit 

Restarbeitskraft

BU-EintrittsSzenarien
Mitglieder im Versorgungswerk



Szenarien nach einer 
eingetretenen BU
Mitglieder im Versorgungswerk

Notwendiges Einkommen
zum Leben

Notwendiges Einkommen
Im Alter

Risiko-SchutzVermögens-
verbrauch

institutioneller
Absicherung

Keine BU-
Rente

100% BU-Rente

BU-Rente
zum Leben

WeiterSparSchutz
WeiterSparBooster

NeuSparSchutz

Dread-Disease,
Pflege, etc.

Rentenanwartschaft
aus:

100% BU-Rente Keine
BU-Rente

Vorhandenes Einkommen
Im Alter aus

Vorhandenes Einkommen
Zum Leben

und ggf. Einkommen aus 
Restarbeitskraft

Bisher erworbene
Rentenanwartschaft
Achtung:
Volle GKV/PKV-Beiträge
auf die BU-Rente;
Lösung; verspflichtig 
angestellt > geringfügig 
beschäftigt

und ggf. Rentenanwartschaft 
aus (Rest)Arbeitskraft

Achtung nach BU-Eintritt:
ohne EM-Rente und ohne Restarbeits-

Kraft oder bei 100% BU-Rente vom 
Versorgungswerk volle GKV- und 

Pflegebeiträge
auf die BU-Rente.

Bei Freiberuflern und Selbständigen
voller GKV-Beitrag auf die 

Restarbeitskraft, sofern nicht in der PKV.



Die realistische 
leistungsfallbezogene

BU-Beratung:
für Mitglieder in Versorgungswerken



Empfehlung:
20-30% Brutto-Restarbeitskraft

30-40% Brutto-Restarbeitskraft

Mögliches Ausgangsszenario (Versorgungswerk-Mitglieder)

Fehlendes Einkommen
aus Arbeitskraft Bisherige Rentenanwartschaft

+ zukünftige Rentenanwartschaft
aus Restarbeitskraft

Ergänzende Empfehlung:
10-20% Brutto-Restarbeitskraft

Fehlendes Einkommen
aus Arbeitskraft

Bisherige Rentenanwartschaft
+ zukünftige Rentenanwartschaft aus 

Restarbeitskraft

Pessimisitische Risikogrenze (Versorgungswerk-Mitglieder)



Realistische Szenarien nach einer 
eingetretenen BU;
Mitglieder im Versorgungswerk

Notwendiges Einkommen
zum Leben:

Notwendiges Einkommen
Im Alter

Risiko-SchutzVermögens-
verbrauch

institutioneller
Absicherung

BU-Rente zum Leben BU-WeiterSparSchutz
BU-WeiterSparBooster

BU-NeuSparSchutz

Dread-Disease,
Pflege, etc.

Rentenanwartschaft
aus bestehender und 

hinzukommender 
durch

Vorhandenes Einkommen
Im Alter aus

Vorhandenes Einkommen
Zum Leben

Achtung nach BU-Eintritt:
ohne EM-Rente und ohne Restarbeits-

Kraft oder bei 100% BU-Rente vom 
Versorgungswerk volle GKV- und 

Pflegebeiträge
auf die BU-Rente.

Bei Freiberuflern und Selbständigen
voller GKV-Beitrag auf die 

Restarbeitskraft, sofern nicht in der PKV.

Nur Brutto-Restarbeitskraft (RAK)

Restarbeitskraft

Pessimistische Risikogrenze: 10% RAK
Geringe Risikotoleranz: 20% RAK
Mittlere Risikotoleranz: 30% RAK
Hohe Risikotoleranz: 40% RAK*

Empfehlung mit finanz. Spielraum:
Pessimist. Risikogrenze: 10-20% RAK
Geringe bis mittlere R.: 20%-30% RAK
Mittlere bis hohe R.: 30%-40% RAK*

* nur wenn kein weiterer Sparvertrag
finanziell möglich ist; ggf. alte
Sparverträge überprüfen)



Eintritt der DU
ohne weiteres 
Einkommen

Keine DU
aber BU

mit 
Restarbeitskraft

BU-EintrittsSzenarien:
Beamte



Empfehlung:
DU-Rente

Optimistisches Szenario 3 (Beamte)

Fehlendes Einkommen
aus Arbeitskraft

Fehlendes Einkommen nach 
Pension bei Dienstunfähigkeit

Pessimistisches Szenario 3 (Beamte)

Restarbeitskraft, nicht DU

Fehlendes Einkommen
aus Arbeitskraft

Bisherige Pensionsanwartschaft
+ zukünftige Rentenanwartschaft 
aus Restarbeitskraft (ggf. keine 

Beamtentätigkeit)


